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26. 1. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
über die zollfreie oder zollermäßigte Ein­
fuhr von handwerklich hergestellten Waren 
zur Förderung der Handelsbeziehungen mit 

Entwicklungsländern 
Der Nati,onalrart hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der BU11!desminiister rur Finanzen ist 
ermäch,ti,gt, im EillVernehmen mit dem Bundes­
mini'Ster für HaJooel, Gewer:be und Industrie 
zur Förderung der·· Handelsbeziehungen mit 
EntwlickJungsländern durch Veroronung anzu­
ordnen, daß für bestimmte handw.erklich her­
gestellte Waren unter den im § 2 festgesetzten 
Bedingung,en die Einfu'hrzölk, 3iuch im Rahmen 
von Kontingenten, zu ermäß~gen oder nich,t ~u 
erheben sind, wenn 

1. die warenkundliche UnterscheiJdung dieser 
Waren vongleich.a'rt~gen, ind11striell er­
zeugten Wa'ren gewährleiiSt,et ,ist, und 

2. durch eilne solche Maßnahme wirtschaft­
liche Interessen österreichs nicht!: ,gefährdet 
werden. . 

(2) Vor Edassu'ng ein.er Veroronung gemäß 
Abs>. 1 ist vom lmndesminister für Handel, Ge­
werbe ul'ld IndUlSltrie tC'S,rzusteHen, <lb durch 
eine sdlche Verord'nung eile Handelsbeziehungen 
mit Entwicklungsländern ,gdöroert fUnd wirt­
schaftliche InttereS'sen Osterl'eichs nicht gefährdet 
werden. 

(3) Verordnungen .gemäß Albs. 1 ISbn.d außer 
K,mft zu setz!!n, w,enn die Voraussetzungen 
nach Albs. 1 Ul'ld 2nidtt meihr gegeben 'sind. 

(4) Als hailidwerkli,ch hengestel1te Waren im 
Sj,nn'e idieses BundesgeßetZes ,geiten Waren, die 
ülberwiegend von Hand oder nur unter Ver­
w.endung von ausschlreßfich durch HaJoo- oder 
Fußantriebbedienten Maschinen oder Geräten 
hengestellt woroensitld. 

§ 2. (1) Gemäß § 1 Albs. 1 erla51Sene Verord­
nungen sind nUr aOZlUwenden,. wenn 

1. bei der zo1'1amdicheri 'Abfertigung ein 
ZeUignis über den Ursprung und ,die hmd-

werkliche Herstellung tde~ in diesem Zeug­
nis an-gefü'hrten Waren vorgelegt· w.ird, das 
von einer ermächt~gten Stene des Urspru11Jgs~ 
landes ausgestellt worden ist, und-' . 

2. die W,aren unmi,ttelbar aius dem:· Ursprungs­
land in .das. österreichisch'e Zollgebiet· . ver~ 
sa:ndt WOI'den 'sind. 

(2) Inhalt und Form des 'ilm Abt 1Z. 1ge~ 
nannten Zeugnisses 'SOwEe die- z1i,sei~rAus'~ 
stellung ermächt~gten Stel:1eÄ deSUl"sprungs~ 
landes .S1oo .in V<ereVl'lbarungen ·niii dem .11r:.. 
sprungslaIOd fe&tzu1egen. . 

§ 3. (1) DiJe Erhebung s011!Sttger. Eingangs" 
abgaben wil1d durch Idi'eses Bundesiesetznicht 
beruhrt. 

(2) Wird :durch .die Votla.geeines 's.achlich un­
richn~gen ZeUigllisses ,g,emaß §2 ineiÖtem Zol1-
verfahren heWirkt, daß eine' nach diesem Bun­
desgesetz vOl'lgesehene, ZClI1'1freiheit oder. Zo11-
ermäßi,gung ZIU. Unrecht· angewendet wi~d,so 
entsteht fü'r den Ver:Bi,gmngsberechtigien mit der 
Ausfolgung ,der Ware die.Nb~aberi5chuldkrä(t 
Gesetzes hi'rusichdich deS unerh~bert-gebliebenen 
Ahg3ibenbetrages. Dasg1eiche ,giil>t,W'enn durch 
unrichtige Aruga:ben oder durch .die·Be~bril1lgu~ 
sachlich unr:ichtiJger. Unterlagen bewirkt. w:ird, 
daß da's ErfoI'derniJs "deru:nmiwe1lbaren Versen­
dung nach § 2 A:bs.! Z. 2 :zuUnr,echt als erfüllt 
ang,esehen w~rd. Auf die hiernach·'tlntstandene 
Abgabenschu.Ld finden .,die .rureme Zol'1scbuld 
nach § 174 Ab5. 3 lit. c des ZollgC'Setzes. ,1955, 
BGBl. Nr. 129, .ilOseiner jeweili:gen Fassung, gel­
tenden gesetzli1chen· VOI'schrifiten. Anwe11J~ng .. 

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit '1. März 
1972 in KI'aJt. . . . 

(2) Mit der Vo!lii'ehurtgdieses Bundesgeset::zes 
ist der BUl'ldesmini.ster fü,r FinanZen,. hiii5icht~ 
lich des § 1 Abs.1, 3 un1d 4 sowi~.des§2 l\bs. 2 
im Einvernahmen mit deniBu11!desmi,n,ilSter· für 
Handet; Gewerbeuncl· lndustrie, und hinsicht­
lich ~es § 1 Abs. 2 der Bundesmirtisterfät Han-
del, G~werbe.un.d· Industri.e betraut. ..' 
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2 159 der Beillalgen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
,Dieser Gesetzentwurf sieht die Möglidtkeit 

vor, die zollermäß~gte oder zollfreve Einfuhr 
handwerklich hel'lgesteHterWareh zur Förde­
rung der HandelSibeziehungen miJt EntwickJungs­
ländern unter !gewissen Voraussetzungen zuzu­
lassen.Hierhirt~olll auf ein im Rahmen der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung, (UNCTAD) vorgebrachtes An­
li~genBeda:cht genommen werden. Bei der ersten 
Tagung des Fertigwarenkomi,tees der, UNCTAD 
im März 1966 legnen die Entwicklungsländer 
einen ResolutionsentwuIlf vor, in dem unter 
anderem, die Durchfühl'lun'g von StucLi'en über 
di'e Mögl~ch~eit vet1langt wur,de, handwerldich 
hergestellte Waren für die Zwecke ihrer Ein­
reihung in die Zotl~al'li,fe zu ·idennifizieren, da­
mit _ sie von' i'IlJdustr:iel:l'en Erzeugni'SlSen unter­
sChieden wel"den können. Das Ziel di,eser Be­
s~rehungen war es, f.ür derartJige Waren die zol'l­
freie EinfUihr zu ermöglichen, wdbeidrurch eine 
entsprechendew,arellkundliche Abgl"enzung die 
Konkurrenzi,erung mit incliUl9trielI erzeugten 
Waren a.usgeschlossen bleilben sol!1. 

,Sei1lher .. hab~ridi,e $ekretari'3.Jte des R<lites für 
die .Zusammenarheit ,auf ,dem Gebiete des Zo11-
wesens in Brüssel, der mit ,dieser. Angelle,genheit 
i!n,waren'kundLich,erund ,zolltechni\Scher Hinsicht 
befaßt wurdle, und ,der UNCTAD in enger Zu­
sammenarheit tlechilische VONl"beiten für die 
Erreichung dieses Zides geleistet. Zahlreiche 
~nteressiepte ,Entwicklungsländer unterstützten 
diese Arbeiten 'durch. Informa.tionen über 
ch:i..rakoteristische Eigenss;haften von händisch 
bzw. h3indwerklich hellge~teHten Erzeu.gnissen' 
ihrer Bev8lkerung. 

Eines der Länder,cIiie sich am stärksten an 
der ,Schaffu.ng derZoillfreiheit für handwerklich 
hergestellte· ErzeugnilS!Sle iflJteressLert zeigten, ist 
Indien. Vertreter dieses Landes halben im Ver­
lauf von Handeil~gesprächen mit österreich, die 
im Ja'hre' 1970 stattJmnden, das', dringende Be­
gehren· auf· Einr~umungd:er Zollfreiheit für 
ha.ndgewebte Tex;t~li,en a.us Seide . und Baum­
woUe vorgebracht. Diese W<liren spi,eLten auch 
bei den einschlä,gigen Beratungen der UNCTAD 
eine bedeutende Ro~le; daneben W'Urden noch 

andere hanrdwerk'lidt herg,estellte Waren, wie 
Schni tz- und F.lechterrewgn,j.~se, SiJlberwaren 
ullld ä:hnliche mehr gen:tnnt. 

AnaiLoge MaßllIaihmen wurden bereits von der 
Schweiz und der EWG ·reailisiel'1t. Die Inanspruch­
nahme der B~gülllst~gUt1Jg ist in die&en FäHen an 
die Beibl"ingung von ß.eschaffenihei,tJSzertifikaten 
g.ebunden. 

Audl in ö9terl"eich soll neben der Zollfreiheit 
die Möglichkeit zur Ermäßirgung der Einfuhr­
zölle vorgesehen sein; auch 5011 es möglich sein, 
die Zollfreiheit bzw. die Zollemnäßigul;1g in An­
passung an dj,e bei verschiedenen Waren vorHe­
genden wirtscha.ftlichen Ge,gebenheiten mengen­
mäß~g unheschränkt oder im R,ahmen von Kon­
tingen,ten vorzusehen. 

Mit ,der Einräumung der ZoilJlfreihieit oder 
einer ZdHel"mäßi,gullig für handwerkJlich hel1ge­
stellte Waren wel1den ,die Handeil'shedingungen 
der Entwickilung,sländer V'erberS1sert und ihre 
Exporterlös'e wf ,dem Fertigwarelllsektor erhöht. 
Die UnterstützuI1ig der Entwick'lungs:Iänder bei 
ihren ,damuf geri,chteten Bemühungen ents.pricht 
den Zielsetzungen der intemationa;len Strategie 
für die zweine Entwiddungsdekade der Ver,ein­
ten Nationen. Eine derarnige MaßnaJhme steht 
a.uch mit den Interessen der östereichischen Wirt­
schaft im Einklang. 

Die pr;arktische In31l1!Spruchnahme derZoH­
ermäß'!lgulllg bzw. ,der ZoUfrdheitsotl auch in 
österreich 3in die Vor13lge von Zeugn~sen über 
den Ul15'prung ullld ,die Beschaffenheit der Waren 
gebunden werden. Einzeilheiten der konkreten 
Durchführung sind m~t den interes!>ierten Län­
dern zu vereilllbaren. 

Die· kompetenzl"echcliche Grundla.gefür die 
Erlassung dieses BundeSgesetzes ist durch Art. ·10 
Albs. 1 Z~ 2 B-VGin Vel1bindung mit, § 7 Z. 4 
FAG 1967 gegeben. 

Besonderer Teil 
Zu §1;· 

Albs. 1 enthält die Ermächti!gun'g, die zdll­
ermäßi.gte oder zdLlfreie Einfuhr von hand­
werklich hergestellten Wal"en im Verordnungs-
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wege zuzu1lassen, wenn hestllJmmtJe VorauSISetzun­
gerierfü~lt sirid!. Die ErmächtJigung zur Edasoong 
einer Verol'ldnung ist ~unächst ,an.' ·di:e Voraus­
setzung .geknüpft, . daß eine sOilche Maßnahme der 
FörderuIlJgder Hmdel~beziehungen mit En't­
wicklungsiländern dient. Der Begriff "Entwick­
lungsländer" wird im Sinne ·derPrax1s der Ver­
einten Natronen undihl1er Spezi,alol1g3Jnisai:ionen 
Mlszulegen sein. Auch das Angemeine Zoll- und 
HandeI,saJbkommen (GATT) verwendet einen 
Begriff gleichen Inhal~es.Die Ermächtigunß ist 
fetnerdarangehunaen, daß ,He. in Betracht 
kommenden Waren in w3Jrenroundlicher Hin­
sicht' von gieicharti'gen,'i11ldUiStrie!1l erzeuf;ten 
Wal1en UJntelschieden werden können. Schli.eß­
lich darf die Ermäß~gung der Zolle oder die Ein­
räumung der Zollfreihe~t nur dann angeordnet 
werden, wenn hi.edurch keine wirtJschaJclichen 
Interes·sen Osterreichs gefährdet werden. Auch 
ist die Möglichkeit gewahrt, d~'e teilweise oder 
gänzliche A!hstan,dnaJhme von' der Erhebung der 
Einfuhrzol1e entweder meIl;gen:mäß~g unJbegrenzt 
oder innerhaJb von .-:.. im Verol1dnungswege je­
weils festzul'~genden - Kontingen1:en vorzu-
sehen. . 

Da es sich bei der in R,ede stehenden Abgabe, 
von deren Erhebul1ig gänzlich oder teiiwei'se ab­
gesehen we1'lden kann, um Zolle handfllt, unter­
liegt es keinem Zweifel, ,daß erfor,derlichenfalNs 
die für Zölle geltenden Bes~immungen ahgalben­
rechtlicher Natur Anwendung finden. 

Der Gesetzentwurf ,steht auch mit den Be­
stimmungen des A:liLg>emeinen ZOU- und Handels­
abkommens (GATT) im Einklang, dessen Teil IV 
(BGBL Nr. 250/1966) eine ausdrückliche ZieJI­
se~ung zugunsten von Maßnaihmen zur Förde­
rung des HandellS der EntwickLungsländer ent-
häilt. -

Aus dem Satzteil "UIIlter den im § 2 festge­
setzten Bedingungen" ergiJbt ®im, daß bei der 
wllamulichen A'bfertigung von ,der Erhebung 
der Einfuhrzölle nur dann zur Gänze oder teil­
weise abz'UlSehen ist, wenn bestimmlle Bedingun­
gen .erfüHt ,sind. Diese Bedilligungen si,nd im § 2 
näher aU51geführt. 

Gemäß Albs. 2 hat der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe un,d Industrie vor der Ertlas­
sung einer VerordnlUng nach Abs. 1 festzusteHen, 
ob die Voraus's,etzungen der Förderung der Han­
delsbe~ielhungen mit EntwicM'lllljgsländern und 
des FeMens der Gefährdung von wiruschaftlichen 
Interessen OISterreichs vOI'li~gen. 

Gemäß Abs. 3 dürfen gemäß Abs. 1 ,e'rl.a.ssene 
Verordnungen nur ooiLange in Kraft bteiJben, als 
die VOI1aussetzungen, die zu ihrer Erla'SlSuIlJg ge­
führt haben, vorlie&en. 

Abs. 4 enthält eine Lega1definiti'on des im 
Abs. 1 verwendeten B~gl1iffes "handwerklich 
hel1gestelke Waren". Demnach dürfen nur solche 

Waren zum GCigenstanld einer Verol"dn,ung ge­
mäß Albs. 1 gemacht wet:den, .die überwiegend 
von Hand ruus herges.telltw,urden ~dlie Verwen­
dung von ma'schinelU erzeügtJeuRohmat~riaihen 
für ,einehandwerkJiche 'P,roduktion ist demnach 
grundsätzlich 'nicht 3JUSgesd'ilossen); bei der Ver­
wendung von Mruschinen o"der Geräten sind' je~ 
doch andere Antdeooarte.li a:ls Hand~ Oder Fuß­
antrieb, insbesondere andere Energieque1len, wie 
Wa's,serkralft oder e1erotmische Energie, . grutl<I­
sätzJlich aUSIgeschllOSISen. Es verstetht siCh: ~on 
selbst, daß auch bei der zollamtlichen Abferti­
gung die ZollHreiheit bzw. di,e ZoU,el1mäßigung 
nur dann zu ,gewähren sein wtiro; wenn' ·-'.:..ab­
gesehen vom Zutreffen der- ~ülbr~gen Voraus'­
setzungen ...;... . keine Bedenken da1'lan' bestehen, 
daß &e eingefUhrten Waren der Legaldefinition 
des Begriffes "h3Joowel1Mich herg'cstel1t" ent-
sprechen. . 

Zu § 2: 

Dieser regelt die Bedingungen, . unter denen 
im jewdllLgen AMertigiungsfaU vötider Erhebung 
der EinfUihrzoUeganz oder teiIweise' rubzwehen 
ist. Die wesentliche VoräuSlsetlZungjstdie Vor­
lage ,eines Zeugnis.ses ilJber den Ursprun.g und die 
Her.steHun,g der z·ur· zo11fl"eiim AbfertJigUng' be·­
antl1agten Wa:l"en. Dieses Zeugn~s muß von einer 
ermächtigteri Stel'1e des Ul1sprungsa.:mdes auslge­
steillt worden 'sdn. HierauS engi:bt sich, daß die 
zollfreie oder zollermäßigte Abfertugungriur 
für bestimmte Waren vOl1gesehen' ist. 

Festgeha'lten wird, daß' es sich. hei. eipem der­
artigen Zeulgnis im technilscnen Sinn um ein Be­
weismittel ha.IlJde:lt, das ,der freien Bewe1swürdi­
gung des ZolLrumt,es unterliegt. Die Vorlage eines 
solchen ZeugnVss,es schafft für ,den Importeur 
noch nicht <\in sich den Rechtsanspruch auf zoll­
freie oder zoUe.l1mäßilgte Einfuhr der damit ge­
stelloen Ware. Das ZolLamt hat Vlieilmehr unter 
anderem zu prüfen, OIbdas Zeugnis von einer 
ermächll~gten StelIe <llusgestellt wurde, ob es sich 
tatsächlich a:uf di,e ,damit gestellte War.e bezieht 
uIlld ob die Ware nicht aus ihrer warenkund­
lichen Beschaftenhei,t einen begründeten Ver­
dacht auf incLustriel[e Herste~lung ergli:bt. 

Nach Abs. 1 Z. 2 müs~en die Waren auch 
direkt aus dem Ursprungs},3J11Jd nach O&terreich 
versandt wOl1den sein, damit für sie die Zoll­
freiheit oder Zol'lermäßilgung in Anspruch ge­
nommen werden kann. 

A'bs. 2 bietet die R,echtsgrundlage für den 
Abschluß von Staa'tJSverträgen mit interessierten 
Ländern, deren Zustandekommen und ol1dnungs­
gemäße Kundmachu;ng im Bunde~gesetzblatt di'e 
V01'lausserzung für .dlie AnweDid:barkei t dieses 
Gesetzentwurfes bi,etet. Durch die Notwendig­
keit des vorhergehenden A:bschJusses konheter 
Vereinharungen mit einze1nen Ländern, in denen 
die Einze1hei:ten der technischen Durchführung 
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4 159 der Beillagen 

(wie Inhalt, un,d Form des Zeu,gniS'ses und Ver­
zeichnil> der zu seiner AusstelllUJl1g ermächtigten 
SteHen) fes!lgeil'flgt weroen, erscheint sicherge­
stellt, daß tatsächlich nur jeneEinfuhr<~n in den 
Genußder vOIlgesehenen Maßnahmen ,gelangen, 
die' im Sinne der ZielsetrZJUngen des Gesetzent­
wu,rtes förderungSW'Ürdigsinid. ' 

Zu §3: 

'Durch Abs~ '1 wird klargestellt, daß die Be­
stimmuingen ;dieses GeStetzentwumes ledliglich die 
gänzlich'e oder te~lwei:se Ab$tiandnahmevon der 
Erhebung 'der Einfuhrzölile 2)um Gflgenstand 
ha.ben; eine AU'swirkungacl andere Ei,ngangs­
abgaben, insbesondere auf' die Alusgleichsteuer , ist 
nicht vorgeseih(!O., 

Die Anw~l1!duIlig ,der ZotLbef1"eiung .oder ZoU­
ermäßigung nach dliesem Gesetz ist vom Vor­
liegen bestimmter Urspl1Ungsernordernisse ab­
hängtg. Der Vertügun,g&lberechtigte iJst wohl nach 
dem ZoHgesetz verpflichtet, den Ursprung der 
zur Atbfertigung ,gesteilhen Ware zu erklären, 
nicht aber, db die Ware' den ,in diesem Bun,des­
gesetz l>oatuiertenbesondteren Erfol1derni'ssen 
ents,prieht. Um zu vel1ffieiden, daß sich FäHe er­
geben; in denen dlie 2)()IHschUiLdreichtili,chen Bestim­
mUIligen des § 174, Albs. 3 lir. c des Zollgesetzes 
1955 betreffend die Entstenung der ZotIschuld 
kraft Gesetzes a.Js ,Foogevon unl1ichtiigen An­
ga'ben inder WaretlJerMärung oder in der Er­
klärung zur Ermitdung desZollwertes nicht an­
wendbar si.nd, wUl'lde im Albs. 2 ein beson,derer 
zolilschu!ldrecholicher Ta1:bestal1!d vorgesehen. 

Diese Bestli:mmunglst dem § 6 des L EFTA~ 
Durchlühl"tlligsgesetzes' in der FassUIlig der No­
vene 1967, BGEL Nr. 47,nachgelbi'Met. 

Zu § 4: 

Dieser ,ent!lläift dlie Y.dlltJUlgskhuseil. Zu ,. be­
merken ist hi~u,' daß demi1Jac:h die Erlassung 
von VerordmiIligen gemäß § 1 Albs. 1 in die 
ZUlStändilgkeit d.es ß,uooesministers für Finanzen; 
die im Einverneihmen mit dem Bundesminister 
für Handel, Gewertbe und' Inldustrle auszuÜlben 
ist, fällt. Zu § 2 Abs. 2 ,ist ~u bemerken, ,daß bei 
zw1schensta'atlich'en Verthaondlungen dlie Feder~ 
führung nach außen demjeni!gen Bundesminister 
zukommt, der nach der jeweiii;gen l(,ompetenz­
lage für Y.erhantdlungen mit dem Ausland ~u­
ständig ist. Da es sich um Verhandlungen w'irt­
sch3lftlicher Natur handelt, koohmtdiese Kompe­
tenz n,ach der der~eirigenR,echtsl;))ge (§ 13 des 
Kompetenzges'etzes 1966, BGBI!.· Nr. 70) dem 
BUl1!desminister für Handel, Gewerbe und 
Industri'e ~u. Je nach der Art dieser Verhand­
lungen wird hiehei auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten vorzugehen sein. 

---.,----
Mit der Volt17Jielhung des Gesetzentwurfes 

wird pnakiisch kein personeller oder· sa.chlidter 
Mehraufwand ver1huIlJden sein. Der Verlust an 
Zolleinnahmen kann nicht abgeschätz,t werden, 
da eine getrennte statrsuische Erf3iSlW,ng von 
handwerklich erzeugten Waren nicht erfolgt; es 
ist jedoch anzunehmen, daß es sich hiebei bloß 
um nicht nennenswerte' B'e~rätge haIlJdelt. 
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